
Formular für die Verfassung des detaillierten Berichtes, welcher dem Bewerbungsprojekt
im Sinne von Art. 6 des Landesgesetzes vom 18. Juli 2023, Nr. 13 und im Sinne des
Beschlusses der Landesregierung Nr. 1001 vom 12. November 2024 betreffend die

Eintragung in das UNESCO-Programm „DER MENSCH UND DIE BIOSPHÄRE“ (“Man and
the Biosphere-MAB”) beizulegen ist

Bitte nehmen Sie Einsicht in die Informationen und Dokumente, die unter folgendem Link in 
italienischer Sprache abrufbar sind:

https://www.unesco.it/it/iniziative-dellunesco/mab-3/

1) Subjekt/e, welches/e das Bewerbungsprojekt einreicht/einreichen (maximal 500 
Schriftzeichen):

2) Subjekte, die an der Ausarbeitung des Bewerbungsprojektes beteiligt werden sollen 
(maximal 500 Schriftzeichen):

3) Standort des Gutes:
Angabe der genauen Lage des Gutes und seiner geographischen Abgrenzung. Es sind die den
drei Funktionen zuzuordnenden Gebiete und ihre Zonierung anzugeben - siehe Link in italienischer
Sprache (maximal 500 Schriftzeichen):
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/mab_ct_linee_guida_nazionali.pdf 
Nach Möglichkeit ist kartografisches Material beizulegen.

4) Beschreibung der 7 Kriterien laut Art.  4  des Rahmenstautes der  Biosphärenreservate
MAB UNESCO (“Quadro Statutario” delle RB MaB UNESCO) (kurze Erklärung von nicht über
500  Schriftzeichen  je  Kriterium)  –  siehe  Link  in  italienischer  Sprache:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/
MabUNESCO/stima_potenzialita_come_rb.docx  

Das Gebiet soll:
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1.  sich  aus  einer  Reihe  verschiedener  ökologischer  Systeme  zusammensetzen,  die  für
bedeutende biogeografische Systeme repräsentativ sind, einschließlich abgestufter Formen
des Eingriffs durch den Menschen:

2. für die Erhaltung der biologischen Vielfalt von Bedeutung sein:

3. die Möglichkeit bieten, Ansätze zur nachhaltigen Entwicklung auf regionaler Ebene zu
erforschen und zu demonstrieren:

4. eine angemessene Größe haben, um die drei Funktionen laut Art.  3 des obgenannten
Rahmenstautes zu erfüllen:

i. Schutz – Beitrag zur Erhaltung von Landschaften, Ökosystemen, Arten und 
genetischer Vielfalt:

ii. Entwicklung – Förderung einer wirtschaftlichen und menschlichen 
Entwicklung, die soziokulturell und ökologisch nachhaltig ist:

iii. Logistische  Unterstützung  –  Förderung  von  Demonstrationsprojekten,
Umweltbildung und -ausbildung,  Forschung und Umweltbeobachtung im Rahmen
lokaler,  regionaler,  nationaler  und  weltweiter  Themen  des  Schutzes  und  der
nachhaltigen Entwicklung: 
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5. diese drei Funktionen durch eine angemessene Zonierung erfüllen,  welche Folgendes
vorsehen soll:

a. eine  gesetzlich  definierte  Kernzone  (core)  oder  Gebiete,  die  langfristigem
Schutz  gewidmet  sind,  und  die  mit  den  Schutzzielen  des  Biosphärenreservates
übereinstimmen  sowie  eine  ausreichende  Größe  zur  Erfüllung  dieser  Ziele
aufweisen:

b. eine Pufferzone (buffer) oder eindeutig festgelegte Zonen, die die Kernzone/n
umschließen oder an sie angrenzen, in denen nur Aktivitäten stattfinden, die mit den
Schutzzielen vereinbar sind:

c. eine  äußere  Übergangszone  (transition),  in  der  Vorgehensweisen  zur
nachhaltigen Bewirtschaftung von Ressourcen gefördert und entwickelt werden: 

6. Für eine angemessene Beteiligung und Mitarbeit unter anderem von Behörden, örtlichen
Gemeinschaften  und  privaten  Interessen  bei  der  Bestimmung  und  Ausübung  der
Funktionen  eines  Biosphärenreservates  sollen  organisatorische  Vorkehrungen  getroffen
werden:

7. Zusätzlich sollen Vorkehrungen getroffen werden:
a. für Mechanismen zur Lenkung der menschlichen Nutzung und Aktivitäten in der oder
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den Pufferzonen:

b. für Strategien oder Pläne zur Bewirtschaftung des Gebietes als Biosphärenreservat:

c. für  Bestimmung  einer  Behörde  oder  eines  Mechanismus  zur  Umsetzung  dieser
Strategien beziehungsweise Pläne:

d. für Programme zur Forschung, Umweltbeobachtung, Bildung und Ausbildung:

Etwaige Änderungen am vorliegenden Bericht dürfen nur nach Absprache mit jenen Institutionen,
welche die Bewerbung unterstützen werden, vorgenommen werden.

Datum Unterschrift*

 .  . 

*NUR FALLS DAS DOKUMENT NICHT DIGITAL SONDERN HÄNDISCH UNTERSCHRIEBEN 
WIRD: Dieser Erklärung wird eine nicht beglaubigte Fotokopie eines gültigen Personalausweises 
der unterzeichenden Person beigelegt.
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